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Aufdeckung des tatsächlichen Schädigungspotentials eines versicherten Risikos 

und das Institut der Gefahrerhöhung 

I. Hintergrund der Fragestellung 

II. Rechte des Versicherers aus §§ 24, 25 VVG    

1. Definition der Gefahrerhöhung 

Nach h.M. liegt eine Gefahrerhöhung vor, wenn durch eine unvorhersehbare, nachträgliche 

Änderung der bei Abgabe der Vertragserklärung tatsächlich vorhandenen Umstände 

dauerhaft ein neuer Zustand erhöhter Gefahr geschaffen wird, der den Eintritt des 

Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens wahrscheinlicher macht oder zu 

einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme des Versicherers führen kann. 

2. Generelle Gefahrerhöhungen 

These 1: Nicht nur individuelle, sondern auch generelle Gefahrerhöhungen werden von den 

§§ 23 ff. VVG erfasst.  

3. Erfordernis einer Anzeigepflichtverletzung durch den Versicherungsnehmer 

These 2: Die Rechte des Versicherers aus den §§ 24 f. VVG entstehen bereits mit dem 

objektiven Vorliegen des Tatbestandes einer Gefahrerhöhung. Eine Verletzung der 

Anzeigepflicht durch den Versicherungsnehmer ist nicht erforderlich.  

4. Nachträgliche Äquivalenzstörung 

These 3: Die Aufdeckung des tatsächlichen Schädigungspotentials eines versicherten Risikos 

führt zu keiner nachträglichen Störung des Äquivalenzverhältnisses zwischen Leistung und 

Gegenleistung und stellt daher keine Gefahrerhöhung i.S.d. § 23 Abs. 3 VVG dar.  

III. Ergebnis 

IV. Ausblick 



  

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG): 

§ 23 Gefahrerhöhung 

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des 

Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des Versicherers eine 

Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 

unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung 

unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 

hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherer 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 

Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher 

Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(3) […]. 

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine 

seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 

Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. […]. 

(2) […]. 


